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Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung:

Zahnloser Tiger
Bundesregierung gefährdet 
regionales Schienennetz

Fahrgast-Politik

Bericht ohne Aussage

Die DB gibt nur einen globalen Überblick über den 

Netzzustand, der keine Aussage über den Zustand 

einzelner Strecken enthält.

Ein Vertrag, der keiner ist

D
ie Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung (LuFV) ist ein Werk von
rund 20 Seiten mit über 200 Seiten

Anlagen. Von ihrer Rechtsnatur ist sie ein
„frei ausgehandelter Vertrag“, wobei das
„frei ausgehandelt“ bereits eine Farce ist.
Die Bundesregierung ist nicht frei, ob sie
der DB viel Geld zur Verfügung stellt, denn
ohne das Geld aus der Staatskasse wäre
entweder die DB bald konkursreif oder 
das Schienennetz binnen weniger Jahre in
einem weitgehend unbrauchbaren Zustand
– oder es würde beides eintreten. Daher 
ist die Bundesregierung nicht nur nach
dem Grundgesetz zur Zahlung rechtlich
verpflichtet, sondern auch politisch unter
Zugzwang. Die Bundesregierung ist allen-
falls frei, ob sie einige Millionen mehr oder
weniger zahlt. Die DB auf der anderen Seite
des Verhandlungstisches ist in einer viel
besseren Situation: Sie ist Eigentümerin des
Schienennetzes und kann somit das Mono-
pol ihres Eigentums bis an die Grenze des
verfassungswidrigen Missbrauchs für ihre
Interessen nutzen. Zwar ist die DB insofern
nicht frei, als sie dem politischen Druck der
Bundesregierung ausgesetzt ist. Der Bund
bleibt auf unabsehbare Zeit hundertpro-
zentiger Eigentümer der DB-Netzgesell-
schaften und könnte die DB über den Auf-
sichtsrat steuern. Aber diese Steuerung
funktioniert seit Jahren eigentlich nur um-
gekehrt: Die DB steuert die Bundespolitik.
Dass der Aufsichtsrat die Interessen des
Staates – das sind die Bürger – nicht wahr-

➢  Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen
Bundesregierung und DB ist eine groß angelegte Täuschung
der Öffentlichkeit: Mit mangelhaften Qualitätskriterien und un-
wirksamen Strafbestimmungen wollen Bundesregierung und
Deutsche Bahn AG gemeinsam den Gesetzgeber vom Handeln
abhalten, die unumschränkte Handlungsfreiheit der DB-Führung
sichern und die Verkehrsunternehmen der DB besser an der Bör-
se verkaufen. Der Nahverkehr in den Regionen bleibt dabei auf der
Strecke und eine Finanzkrise der Schiene wird wahrscheinlicher.
Nachbesserungen an der Vereinbarungen werden diese Finanzkrise
nicht abwenden. Das Gebot der Stunde: die Öffentlichkeit über den
Netzzustand informieren.
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teien ganz auf den Kurs der Regierung ein-
geschwenkt sind, und im Dezember hat das
Parlament den Vertrag mit der Mehrheit
der Regierungsparteien abgesegnet – trotz
aller Bedenken der Gutachter.

Neben – oder  
gegen das Gesetz?

Ist überhaupt ein Vertrag notwendig? Wer
das Geld gibt, hat die Macht, auch zu be-
stimmen, zu welchen Bedingungen er es
gibt. Das Geld, dass die DB für den Erhalt
des Schienennetzes erhält, wird auf der
Grundlage eines Gesetzes, des Bundes-
schienenwegeausbaugesetzes, gewährt.
Warum also ein Vertrag zwischen zwei so
ungleichen Vertragspartnern? 
Das vorhandene Gesetz hat sich als nicht
sonderlich tauglich erwiesen. Die Bundes-
regierung hatte auf der vorhandenen Ge-
setzesgrundlage ihre Zuschüsse für Einzel-
maßnahmen bewilligt. Das erwies sich 
als zunehmend ineffizient, weil über jede
Einzelmaßnahme Einvernehmen erzielt
werden musste. Daher sind Bund und DB
bereits dazu übergegangen, kleinere Maß-
nahmen in „Sammelvereinbarungen“ zu-
sammenzufassen. Doch das verschaffte der
DB nicht die erwünschte freie Hand im
Umgang mit dem Geld.
Grundsätzlich kann eine LuFV – zusam-
men mit einer darauf abgestimmten Geset-
zesgrundlage – mehr leisten als ein Gesetz
allein. Während der Gesetzgeber Rahmen
setzt, in dem sich eine LuFV zu bewegen
hat, kann in der LuFV selbst flexibel und
ohne die Zwänge des Gesetzgebungsverfah-
rens geregelt werden, wie der Netzbetreiber
seine Tätigkeit im Detail durchführen soll. 
Die LuFV dient also dazu, ein ineffizientes
Gesetz durch einen Vertrag zu ersetzen, der
effizienter sein soll. Ob der Vertrag nicht
eine Gesetzesumgehung ist, ist dabei nicht
gefragt worden. Wäre der „Börsengang mit
Netz“ zustande gekommen, so wäre die
LuFV im Gesetz über die Genehmigung
des Verkaufs der DB-Anteile gebilligt wor-
den. Nun gibt es dieses Gesetz zum Börsen-
gang aber nicht, weil das Netz staatlich
bleibt. Die LuFV ist also auf der Grund-
lage des geltenden Rechts eine zweifelhafte 
Sache.

Sicheres Geld für die DB ...

Politisch interessanter ist die Frage: Ist die
jetzt abgeschlossene LuFV besser als die bis-
herige schlechte Gesetzeslage? Ja, aber nicht
so gut wie ein besseres Gesetz.

damit eigene politische Interessen verfolgt,
die mit Staatsinteressen nichts zu tun
haben.
Die LuFV ist nämlich ein Kind des 
„Börsengangs mit Netz“. Die LuFV sollte
ursprünglich mit einer Laufzeit von mehr
als einem Jahrzehnt ausgestattet werden
und so ein Baustein in dem Konzept sein,
den integrierten Börsengang auf Jahrzehnte
hinaus unumkehrbar zu machen. Als In-
strument hierfür ist die LuFV überflüssig
geworden, seit der integrierte Börsengang
vom Tisch ist. Eigentlich hätte die LuFV
gleich mit dem „Börsengang mit Netz“ be-
erdigt werden können – aber da sie der 
DB erhebliche Vorteile bietet, haben sich
DB-Lobbyisten wie Uwe Beckmeyer, SPD, 
an die Spitze ihrer Verteidiger gesetzt, und
die CDU/CSU zieht mit, weil sie einen
Koalitionsbruch nicht riskieren will.
Die jetzige Fassung hat nur eine Laufzeit
von fünf Jahren – das ist sicher ein Erfolg
der Kritiker innerhalb der Fraktionen.
Schon die nächste Bundesregierung wird
das Problem wieder auf dem Tisch haben.

Vertrag zur Entmachtung 
des Parlaments

Der zweite Antrieb war die Entmachtung
des Parlaments, denn verhandelt wurde 
die LuFV unter Ausschluss der Volksver-
tretung. Das war schon so, als es um die
„Privatisierung mit Netz“ ging, und dabei
ist es geblieben.
Am 16. Oktober 2008 meinten die Regie-
rungsparteien, ein Gesetz sei überflüssig,
am 11. November wurde der Abschluss 
der Verhandlungen bekannt gegeben, am
3. Dezember durfte der Verkehrsausschuss
des Parlaments sich dazu eine Meinung bil-
den, die aber nichts mehr ändern kann.
Der Gesetzgeber könnte seinen Einfluss
zurückerobern. Ansätze dazu gab es seit
dem Amtsantritt von Bundeskanzler Schrö-
der. Anhörungen wie die zur „Zwischen-
bilanz der Bahnreform“ im Jahr 2000 sind
ein Ausdruck des Bedürfnisses der Ab-
geordneten, sich an der Bundesregierung
vorbei aus erster Hand zu informieren.
Aber mehr Einfluss des Parlaments will die
Bundesregierung nicht – schließlich ver-
stehen sich Bundeskanzler und Verkehrs-
minister seit Schröder und Müntefering als
Erfüllungsgehilfen des Mehdorn-Konzerns
und seiner Börsengang-Pläne, die zum
Staatsziel erhoben wurden. In der Debatte
über den Gesetzentwurf zur Sicherung des
Fernverkehrs und der Infrastruktur ist
deutlich geworden, dass die Regierungspar-

Zahnloser Tiger

nimmt, sondern Handlanger des Vorstan-
des ist, hat sich gerade erst wieder an der
Affäre um die Bonus-Zusagen für den Bör-
sengang an die Vorstandsmitglieder gezeigt.

Ungleiche Verhandlungspartner

N
icht nur die Ausgangslage ist für die
Bundesregierung ungünstig, sondern
auch die Machtverhältnisse, die sich aus

dem Wissen um die Materie ergeben. Auf
der einen Seite – auf der Seite der DB – sitzen
Wirtschaftsmanager, die genau wissen, was
sie wollen: keine Einschränkung ihrer
Handlungsfreiheit. Sie lassen sich von Juris-
ten beraten, die ihr Handwerk verstehen.
Auf der anderen Seite sitzen Politiker, die
von Eisenbahn so viel verstehen, dass man
zum Mitfahren eine Fahrkarte braucht.
Zwar lässt sich auch die Bundesregierung
von einer renommierten Anwaltskanzlei be-
raten, aber eine genaue Verfolgung der ver-
schiedenen Entwürfe ergibt, dass der Bund
sich viel von seinen ursprünglichen Vorstel-
lungen hat abhandeln lassen. Um wenige
Zugeständnisse der DB herauszuholen, hat
die Regierung weitgehend nachgegeben.
Alle, die von der Materie etwas verstehen
könnten, weil sie das Schienennetz benut-
zen – die privaten Eisenbahnunternehmer,
die Aufgabenträger des Schienennahver-
kehrs, die Verbände der verladenden Wirt-
schaft und die Fahrgast- und Verbraucher-
verbände, bleiben außen vor. Einige –
längst nicht alle – durften ihre Meinung
erst am 3. Dezember 2008 einbringen –
nach Abschluss der Verhandlungen.
Wen darf es wundern, wenn dabei ein Ver-
tragswerk herauskommt, das nicht praxis-
tauglich ist und fast ausschließlich die
Interessen der DB durchsetzt? 

Kind des „Börsengangs 
mit Netz“

Schaut man genau hin, so zeigt sich, dass
die Bundesregierung das so billigt, weil sie



Bericht mit Biss

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) liefert

konkrete Aussagen über den Zustand der Mängel

einzelner Strecken.
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Sinnvoll ist es, dass die DB für die Infra-
struktur einen verlässlichen Finanzrahmen.
erhält. Bisher war die DB darauf angewie-
sen, dass das Parlament jährlich die Mittel
bewilligt. Sinnvoll ist es auch, dass die
Bundesregierung dafür eine netzbezogene
Qualitätsgarantie erhält. Bisher war die
Netzwirkung der finanzierten Einzelmaß-
nahmen oft zweifelhaft. Insofern ist der 
Ansatz der LuFV ein Systemwechsel, der 
im Prinzip begrüßt werden kann. Aber der
Systemwechsel heißt noch nicht, dass das
neue System gut genug ist, um die Qualität
wirklich zu sichern.

... und die DB freut sich

„Mit der jetzt getroffenen Vereinbarung 
haben wir unsere wichtigsten Verhandlungs-
ziele erreicht“, sagte Stefan Garber, Vorstand
Infrastruktur der Deutschen Bahn AG. Mit
der LuFV ist es also der DB und ihrer Lobby
gelungen, sich durchzusetzen. Eine Presse-
erklärung aus dem Verkehrsministerium
hierzu wurde hingegen nicht abgegeben.
Uneingeschränkten Beifall gab es nur von
der Bahnindustrie, die verlauten ließ, die
LuFV sei ein gelungener Kompromiss zur
Finanzierung des Schienennetzes.
Ohne Zweifel: Der Bund sagt der DB jähr-
lich 2,5 Milliarden Euro zu, und zwar voll-
ständig als nicht rückzahlbarer Zuschuss.
Damit hat sich die DB in einem entschei-
denden Punkt durchgesetzt, denn eigentlich
wollten die Finanzpolitiker des Bundes unter
Führung von Finanzminister Steinbrück die
Zahlung teilweise nur noch als Darlehen
leisten und kontinuierlich absenken.

Zu wenig Geld

D
ie Kritiker sind sich indessen einig 
darin, dass das Geld nicht reicht. 
Das war der Tenor der Äußerungen

der Sachverständigen, die im Verkehrsaus-
schuss des Bundestages zur LuFV Stellung
genommen hatten. Von der Allianz pro
Schiene bis zum Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen war man sich einig 
darin, dass dennoch das Schienennetz ver-
fällt. So wies Dirk Flege für die Allianz pro
Schiene darauf hin, dass die der DB be-
willigten 2,5 Milliarden Euro auf der Preis-
basis 2001 berechnet seien und daher
bereits ein inflationsbedingter Wertverlust
der Zuschüsse eingetreten sei, der sich von
Jahr zu Jahr verstärke. Außerdem müssten
aus den 2,5 Milliarden Euro auch Neu-
bauinvestitionen insbesondere für den Per-
sonennahverkehr finanziert werden.

Ein Viertel weniger für Instandhaltung!

Milliarden Euro inflationsbereinigt 2005 2006 2007 2009 2013

DB-Mittel

für Instandhaltungsaufwendungen 1,83 1,82 1,76 1,25 0,92

für Ersatzinvestitionen 0,69 0,67 0,6 0,5 0,48

Bundesmittel

für Ersatzinvestitionen 2,53 2,92 2,88 2,5 2,3

Summe 5,05 5,41 5,24 4,25 3,68

Inflationsbereinigt sinken die Investitionen für die Bestandserhaltung in das
Schienennetz von 2005 bis 2013 um mehr als ein Viertel.

Datenbasis 2005–2007: DB-Infrastrukturbericht 2007, 2009–2013: LuFV,
Inflationsrate 2 %, Basisjahr 2009.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
berichtet über den Netzzustand.
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Zu wenig Qualitätskontrolle

„Mit dem jetzt erreichten Stand gewähr-
leisten wir ein Höchstmaß an Transpa-
renz“, meinte DB-Vorstand Garber. Das
sehen Kritiker allerdings anders.
So hält die Allianz pro Schiene die in der
LuFV vereinbarten Qualitätskriterien für
unzureichend. 
Deutlicher formuliert die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Aufgabenträger des Schie-
nenpersonennahverkehrs (BAG-SPNV),
die vom Bundestag nicht angehört wurde:
„Die LuFV gefährdet die Qualität der Nah-
verkehrsstrecken. Da detaillierte, strecken-
bezogene Kriterien für die Netzqualität
fehlen, könnte die DB AG künftig ein-
zelne Strecken oder Netze vernachlässigen.
Wenn sie gleichzeitig auf für sie wichti-
geren Strecken eine nur leicht überdurch-
schnittliche Qualität erreicht, erfüllt sie 
im Durchschnitt die Bedingungen der Leis-
tungs- und Finanzierungsvereinbarung.
Das ist vor allem für den Nahverkehr nicht
akzeptabel.“ Diese Einschätzung wird auch
von PRO BAHN uneingeschränkt geteilt.
Am 26. November 2008 schrieb der Spre-
cher des Netzbeirats beim Eisenbahnbun-
desamt, Wolf Gorka, zugleich langjähriger
Geschäftsführer der Landesnahverkehrs-
gesellschaft Niedersachsen, an den Ver-
kehrsausschuss des Bundestages:
● „Der Zustand der Schieneninfrastruktur

wird weiterhin nicht strecken- oder teil-
netzscharf bewertet und bei Qualitäts-
verfehlungen auch nicht entsprechend
sanktioniert.

● Die Kapazität (Abstell-, Ausweichgleise,
Kreuzungsbahnhöfe, u. Ä.) ist nach wie
vor nicht in der LuFV verankert.

● Das Anlagenalter als Beurteilungs-
kriterium ist nicht einbezogen worden.“

(Siehe hierzu Kastentext auf dieser Seite und
Grafik auf  Seite 23.)

Der Staat bestraft sich selbst

A
ber selbst überprüfbare Qualitätskri-
terien würden diese LuFV nicht zu
einem wirksamen Instrument machen.

Verträge sind etwas wert, wenn ihre Einhal-
tung auch abgesichert ist. Doch die Sank-
tionen, die der Vertrag enthält, sind so
gestaltet, dass die DB möglichst günstig da-
vonkommt – und fast wirkungslos sind 
die Sanktionen darüber hinaus auch.
So kann die Bundesregierung
● bereits gezahltes Geld zurückfordern,
● noch nicht gezahltes Geld zurück-

behalten und
● den Vertrag kündigen.
Geradezu lachhaft ist die Vorstellung, der
Bund könnte den Vertrag kündigen. Was
dann? Zum einen gibt es überhaupt kein

anderes Unternehmen, das von heute auf
morgen die Bewirtschaftung von 34.000
Kilometern Schienenstrecke übernehmen
könnte. Zum anderen steht die Infrastruk-
tur im Eigentum der DB, und daher müsste
der Bund die DB erst einmal enteignen
oder auflösen, und das könnte nur mit
einem Gesetz geschehen.
Die Bundesregierung könnte also nur mit
genau dieser DB, die sie für unzuverlässig
hält, einen neuen Vertrag schließen.
Wenn also eine Kündigung nicht wirksam
ist, wie wirken dann die finanziellen Sank-
tionen?
Sie verschlechtern den Zustand des Schie-
nennetzes zusätzlich. Denn dann hat die
DB weniger Geld, um die Schäden zu
beseitigen. Oder die DB hat mehr Geld

■ So sieht ein detaillierter Qualitäts-
bericht aus, der von der Bundesregie-
rung nicht eingefordert wurde:

(Aus der Qualitätsanalyse Netzzustand
2008, Länder Berlin und Brandenburg 
Kurzfassung, VBB, Berlin, 07.10.2008)

Der Linienverlauf setzt sich in der Regel 
mit Ausnahme einiger Regionalbahnen aus
mehreren Streckenabschnitten zusammen.
Hierbei werden hintereinander gut und
weniger gut bewertete Untersuchungs-
strecken befahren.
Um festzustellen, welche Linien besonders
stark durch Geschwindigkeitseinbrüche
betroffen sind, werden die einzelnen 
Einbrüche den dort verkehrenden Linien 
zugeordnet und zusammenaddiert. [...]
Am meisten wird die zwischen Berlin Schö-
neweide und Frankfurt (Oder) verkehrende
OE36 durch die Geschwindigkeitseinbrüche
beeinträchtigt. 
Der theoretische Zeitverlust für Hin- und
Rückrichtung beträgt fast 25 Minuten.
Einen Zeitverlust von über 15 Minuten 
im Umlauf haben außerdem die Linien
● RE 18 (Abschnitt Falkenberg (Elster)/

Ortrand – Cottbus)
● RE 6 (Berlin Spandau – Hennigsdorf – 

Pasewalk – Wittenberge)
● RE 3 (Abschnitt Pasewalk/Schwedt

(Oder) – Elsterwerda)

● RB 14 (Nauen – Senftenberg)
● RE 1 (Abschnitt Brandenburg – 

Frankfurt (Oder) – Eisenhüttenstadt)
Da die Linien unterschiedlich lang sind, 
ist ein direkter Vergleich aller Linien nicht
möglich. Im Vergleich der Regionalexpress-
Linien fällt jedoch auf, dass die Linien RE 2,
RE 4 und RE 5 deutlich weniger durch Ge-
schwindigkeitseinbrüche beeinträchtigt
werden als die Linien RE 1, RE 3 oder RE 6.

Kommentar:
Was bedeutet der dargestellte Zeitverlust
im Umlauf wirtschaftlich? Das kommt 
darauf an. Wenn in Knoten Anschlüsse
nicht erreicht werden, verliert das Ver-
kehrsunternehmen Fahrgastpotenziale
und damit Einnahmen. Sind die Wende-
zeiten an den Enden der Linie knapp, 
so führen Verspätungen zu Folgever-
spätungen, und der Betrieb wird instabil.
Verlängert sich der Umlauf so, dass ein 
zusätzliches Fahrzeug benötigt wird, 
steigt der finanzielle Aufwand sprunghaft
und summiert sich rasch auf Millionen-
beträge. Auf die Linie OE36 treffen bei-
spielsweise alle Kriterien zu. Während
DB-Netz die Trassenentgelte in einer
Höhe berechnet, die einem ordnungs-
gemäßen Streckenzustand entsprechen,
müssen Unternehmen und Auftraggeber
die Verluste hinnehmen.

Die Wahrheit über die Qualität

Lesen Sie auf Seite 24 weiter.
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